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Vorteile 
anerkennen
JOACHIM BÜHLER

D urch Internet und Digitalisierung 
erreicht die Filmszene ein globales 

Publikum einfach und kostengünstig. 
Der positive Einfl uss auf die kulturelle 
Vielfalt ist groß. Diese Vorteile müs-
sen auch im neuen Filmförderungs-
gesetz anerkannt werden. Das ist im 
Entwurf des Filmförderungsgesetzes 
nach Ansicht des Bitkom erst teilwei-
se geschehen. Vereinzelt besteht noch 
Verbesserungsbedarf.

Erfreulich ist, dass die Ausweitung 
der Abgabenpflicht auf Internetzu-
gangsanbieter, Veranstalter von Bezahl-
fernsehen, TV-Weiterleitungsplattfor-
men und HD-Umsätze mit dem neuen 
Gesetzentwurf vom Tisch ist. Zu Recht, 
denn es sprechen erhebliche verfas-
sungsrechtliche Bedenken gegen die 
Einbeziehung dieser Gruppen.

Dass die Filmfördermittel laut dem 
neuen Entwurf effi  zienter eingesetzt 
werden sollen, ist ebenfalls begrüßens-
wert. Die Erhöhung der Mindestförder-
quote auf . Euro pro Film wird 
zu einer stärkeren Konzentration der 
Fördermittel führen. Das ist positiv, 
denn eine effi  zientere Verwendung der 
Mittel hilft dabei, die kulturpolitischen 
Zielsetzungen zu erreichen und gleich-
zeitig die fi lmwirtschaftlichen Anfor-
derungen zu erfüllen. Eine effi  zientere 
Nutzung verhindert außerdem, dass auf 
der Abgabenseite die Abgabenlast er-
höht wird und neue Zahler in die Pfl icht 
genommen werden. Auch die Förderung 
der Drehbuchfortentwicklung befür-
wortet der Bitkom. Die Chance, dass 
ein Drehbuch, welches bereits in der 
Anfangsphase gefördert wurde, auch 
verfi lmt wird, steigt damit deutlich. 

Bedauerlich ist, dass die Sperrfristen 
für den Online-Vertrieb nicht fl exibili-
siert werden sollen. Aus Sicht des Bit-
kom ist es wichtig, dass Produzenten 
ihren Film parallel zum Kinostart für 
die Online-Vermarktung und damit für 
weitere Vertriebswege freigeben dürfen. 

Die im Regierungsentwurf vorgese-
hene Erhöhung des Abgabensatzes für 
Anbieter von Videoabrufdiensten wie 
Amazon Prime oder Netfl ix bemängelt 
der Bitkom ebenfalls. Da der Abgaben-
satz bisher schon an die derzeit immer 
weiter steigenden Umsätze der Video-
on-Demand-Anbieter gekoppelt ist, 
wäre ohnehin mehr Geld im Topf. 

Joachim Bühler ist 
Mitglied der Geschäfts-
leitung des Bitkom und 
verantwortet die Berei-
che Politik, Wirtschaft 
und Technologien

Ein Kultur- und
Wirtschaftsgut
JÜRGEN KASTEN

F ilm ist ein Kulturwirtschaftsgut, 
wobei die Reihenfolge der beiden 

Begriff e jede fi lmpolitische Neuakzen-
tuierung leiten sollte. Die Neufassung 
des Filmförderungsgesetzes (FFG) 
betont hingegen die wirtschaftliche 
Ausrichtung und enttäuscht bei den 
kulturellen Parametern. Die feder-
führende Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien (BKM) 
scheint eine deutlichere Abgrenzung 
der kulturellen Filmförderung der BKM 
von  den Maßnahmen der Filmförde-
rungsanstalt (FFA) anzustreben. Dort 
soll die zentrale Förderkommission 
zukünftig zu knapp zwei Dritteln aus 
Verwertern bestehen. Nur etwas mehr 
als ein Drittel bleibt Filmemachern ein-
schließlich Produzenten vorbehalten. 
Zudem wird eine Mindestförderquote 
eingeführt, was höhere Förderbeträge 
für weniger Filme erbringt. Begründet 
wird dies mit dem Charakter des FFG als 
Wirtschaftsgesetz. Nicht nur für dessen 
EU-Notifi zierung wäre aber eine stär-
kere Gewichtung kultureller Faktoren 
angezeigt.

Ein genaueres Hinterfragen der 
infrastrukturellen Wirkung von Refe-
renzfi lmmitteln, die ein erfolgreicher 
Film automatisch erhält, würde erge-
ben, dass wesentlich nicht allein das 
wirtschaftliche Risiko des Produzenten, 
sondern die Werkschöpfung von Au-
toren und Regisseuren ist. Die müsste 
ebenfalls belohnt werden, was bei den 
Preisgeldern des Deutschen Filmprei-
ses bereits praktiziert wird und auch 
der FFA-Referenzfilmförderung gut 
anstünde. Das neue FFG sieht einen 
Referenzmittel-Bonus von  Prozent 
vor, wenn die Netto-Einnahmen an der 
Kinokasse die Herstellungskosten des 
Films übersteigen. Dieser Schritt hin 
zu einer weiteren Objektivierung des 
Belohnungssystems könnte noch feiner 
nach Produktionsklassen und Einspiel-
ergebnissen diff erenziert werden.

Auch die neue Drehbuchfortent-
wicklungsförderung ist nicht konse-
quent auf den kreativ-künstlerischen 
Prozess abgestellt. Im Zentrum steht 
nicht der Autor, sondern der Produzent. 
Es ist misslich, dass an dieser neuen 
Schnittstellenförderung des Übergangs 
von der Stoff - in die Projektphase Re-
gisseure außen vor bleiben, welche die 
zentralen Umsetzungen vorzunehmen 
haben.  Eine wichtige Neuregelung 
stellt gezahlte Urheber-Erlösbeteili-
gungen endlich im Rang vor die Til-
gung von Förderdarlehen. Ähnliches 
hätte man sich für einen Erlöskorridor 
von zehn Prozent für Produzenten der 
beim Verwerter eingehenden Brutto-
erlöse gewünscht. Jenseits der Frage 
der Sperrfristen, in denen ein Film nur 
im Kino gezeigt werden darf, erscheint 
das Engagement von ARD und ZDF, 
die sich oft mit geringen Beträgen als 
Co-Produzenten an Kinofi lmen betei-
ligen, noch ausbaubar. Dies gilt für ihre 
Abgabe genauso wie für die Terms of 
Trade, die einer weiteren Regulierung 
bedürfen.

Jürgen Kasten ist 
Geschäftsführer vom 
Bundesverband Regie 
e.V.

Gerechte 
 Verteilung schaffen
BARBARA ROHM

F ast jeder Film in Deutschland ent-
steht mit öffentlichen Geldern 

und die gerechte Teilhabe an den ge-
sellschaftlichen Ressourcen ist eine 
Grundforderung der Demokratie.

In den Regiestudiengängen schlie-
ßen fast ebenso viele Frauen wie Män- 
ner erfolgreich ab. Die jungen Regis-
seurinnen verlassen bestens und teuer 
ausgebildet die Filmhochschulen, doch 
kaum eine bekommt die Chance, ihr 
Talent und ihren Beruf auszuüben. In 
Projekte von Frauen fl ießen nur zehn 
Prozent der Fördergelder.  Prozent 
der Kinofi lme werden von Männern 
inszeniert.  waren es bei den High 
Budget Filmen  Prozent.

Die Bundesregierung setzt in ihrem 
Gesetzentwurf allein auf die paritäti-
sche Besetzung der Gremien sowie 
einen allgemeinen Paragraphen zur 
Geschlechtergerechtigkeit. Dies wird 
bei Weitem nicht ausreichen, um die Si-
tuation zu verändern. Denn eine paritä-
tische Besetzung der Gremien bedeutet 
nicht automatisch gleiche Chancen für 
Frauen und Männer, denn das Problem 
beginnt weit vor der Einreichung.

Ohne einen Sender als Partner im 
Boot hat kaum ein Projekt Zutritt zu 
Fördergeldern. 

Der Regieanteil von Frauen liegt bei
der ARD bei elf Prozent und beim ZDF 
bei acht Prozent. In der Folge haben 
Frauen es schwer, einen Sender für eine 
Einreichung zu fi nden.

Selbst wenn es gelingt, diese Hürde 
zu nehmen, zählt nicht nur die Qualität 
des Stoff es oder der Filmidee. Messen 
lässt sich ein  Meter-Lauf, nicht 
aber die künstlerische Qualität einer 
Person, daher greift man auf stereoty-
pe Beurteilungskriterien zurück. Wem 
traut man etwas zu? Hinter der Qua-
litätsentscheidung verbirgt sich eine 
Konfi denzentscheidung. Die Projekte 
von Regisseurinnen werden häufi g in 
den Low-Budget-Bereich verwiesen und 
gehen mit schlechteren Startbedingun-
gen ins Rennen. An der Qualität liegt 
es nicht; eine Studie der Universität 
Rostock zeigt, dass Filme von Frauen 
im Verhältnis häufi ger und länger bei 
Festivals laufen und deutlich mehr 
Preise gewinnen. 

Eine klare Zielvorgabe im Filmför-
derungsgesetz (FFG) würde die der-
zeitige Wettbewerbsverzerrung korri-
gieren, indem sie fi nanzielle Anreize 
für Produktionsfirmen und Sender 
setzt, die weiblichen Regie-Talente in 
den Wettbewerb zu bringen. In einem 
ersten Schritt sollten mindestens  
Prozent der Fördergelder in Projekte 
mit Regisseurinnen fl ießen.

Ein Blick nach Schweden lohnt sich. 
Hier ist durch eine Zielvorgabe der An-
teil staatlich geförderter Filme von Re-
gisseurinnen innerhalb von zehn Jahren 
von  auf  Prozent gestiegen. Hjal-
mar Palmgren, Direktor der Filmför-
derung, sagt heute: »Uns war bewusst, 
wenn wir die weiblichen Talente wei-
terhin ausschließen, entscheiden wir 
uns für eine altmodische, irrelevante 
Filmindustrie.« 

Barbara Rohm ist Mit-
begründerin und Vor-
stand von Pro Quote 
Regie

Digitalisierung als
Herausforderung
MATHIAS SCHWARZ

D ie Novellierung sah sich mit einer 
Reihe von Herausforderungen kon-

frontiert: Zur Sicherung der fi nanziel-
len Ausstattung der Filmförderungs-
anstalt (FFA) sollen die Abgabesätze 
der Video-Vertriebsunternehmen und 
der in- und ausländischen VoD-Dienste 
angehoben werden. Die Anhebung der 
gesetzlichen Abgabepfl icht der öff ent-
lich-rechtlichen Sender auf drei Prozent 
ihrer Kinofi lme betreff enden Kosten 
ist hingegen geringer ausgefallen als 
im Referentenentwurf vorgesehen. Sie 
erscheint mit dem Kulturauftrag, dem 
ARD und ZDF verpfl ichtet sind, nur 
dann vertretbar, wenn die Zusagen 
beider Sender, zusätzlich freiwillige 
Leistungen an die FFA zu erbringen, 
auch eingehalten werden.

Die zweite Herausforderung an die 
Filmförderung stellt die umfassende 
Digitalisierung der Verwertungsket-
te und die wachsende Bedeutung der 
Online-Verwertung dar. Hierzu hält der 
Entwurf kaum belastbare Antworten 
bereit, vielmehr schreibt er die heuti-
gen Auswertungsfenster weitgehend 
fest. Das mag sich auch aus der star-
ken Bedeutung der Verwerter in der FFA 
erklären, die in den künftig erfreulich 
verschlankten Vergabegremien sogar 
ein institutionalisiertes Übergewicht 
erhalten sollen.

Dem dritten Anliegen der Novelle, 
erhöhte Sozial- und Genderstandards 
zu fördern, dienen die klaren Vorgaben 
des Entwurfs zur deutlich ausgewoge-
neren Besetzung des Verwaltungsrats 
und der Vergabekommissionen mit 
Frauen. Eine strikte Frauenquote bei 
den Vergabeentscheidungen sowie die 
Forderung, die Einhaltung weiterer So-
zialstandards zur Bedingung der För-
derung zu machen, lehnt der Entwurf 
hingegen zu Recht ab. Dies würde die 
Aufgabe und auch die Möglichkeiten der 
FFA zur Kontrolle überfordern.

Keine richtungsweisenden Ansätze 
enthält der Entwurf hingegen bislang 
leider im Hinblick auf die von Produ-
zenten- und Kreativverbänden gefor-
derte Verbesserung der Möglichkeiten 
der Filmhersteller, ihre Eigenkapitalba-
sis zu stärken, was allein die Gewähr für 
eine sorgfältigere Entwicklung und die 
Verwirklichung von kreativ und kultu-
rell wertvollen Filmen bieten und die 
Rückführungsquoten der Förderungen 
verbessern würde. So hat die Forderung, 
die Produzenten von Anfang an mit ei-
nem nicht verrechenbaren Korridor an 
den Verwertungserlösen zu beteiligen, 
keinen Eingang in den Entwurf gefun-
den. Hierdurch könnte die derzeitige 
Situation, dass Produzenten sich zur 
Finanzierung ihrer Produktionen aller 
Rechte an ihren Filmen begeben müs-
sen und bei einem Erfolg des Filmes als 
allerletzte hiervon profi tieren, deutlich 
abgemildert werden. Es bleibt deshalb 
zu hoff en, dass dieses Thema im wei-
teren parlamentarischen Prozess doch 
noch einmal aufgegriff en wird. Das gilt 
auch für eine Stärkung der Position der 
Produzenten in ihren Verhandlungen 
der Terms of Trade von Koproduktionen 
mit den Sendern.

Mathias Schwarz ist 
Direktor für lnternatio-
nales, Service & Recht ll 
bei der Allianz Deutscher 
Produzenten - Film und 
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Versuchslabor für 
die Kino-Zukunft 
THOMAS FRICKEL

N ein, an die Zahlen von »Fack ju 
Göhte« reicht er nicht heran. Rein 

wirtschaftlich betrachtet spielt der Do-
kumentarfi lm in deutschen Kinos nur 
eine marginale Rolle. Aber hier geht es 
ausnahmsweise einmal nicht um »box-
offi  ce«. Und deshalb sind sich alle Be-
teiligten einig: Der Dokumentarfi lm ist 
ein unverzichtbarer Bestandteil unserer 
Film- und Kinokultur, und das soll er, 
bitteschön, auch bleiben.

Gerade in einer Zeit, in der er in den 
Kinoprogrammen nur noch kurzzeitig 
oder gar nicht mehr auftaucht. Das 
gleiche Schicksal teilen inzwischen 
übrigens auch viele kleine Arthouse-
Spielfi lme.

Das sind Symptome eines tiefgrei-
fenden Strukturwandels, dem sich alle 
Branchenbeteiligten gemeinsam stellen 
müssen: Kinos, Verleiher, aber auch Fil-
memacher und Produzenten. Wichtig 
ist auch die genaue Analyse des Pub-
likumsverhaltens und der sich rapide 
verändernden Nutzungsgewohnheiten. 
Ein »weiter so« führt in die Sackgasse.

Der Dokumentarfilm ein Seismo-
graph, der Erschütterungen schon lange 
vor dem fl ächendeckenden Erdbeben 
anzeigt, und der Möglichkeiten eröff net, 
rechtzeitig vor dem Crash Strategien 
zur Schadensbegrenzung zu entwickeln.

Deshalb hat die AG Dokumentarfi lm 
vorgeschlagen, das Genre zu einem 
Experimentierfeld zu machen, in dem 
sich frei von den strengen Regeln des 
Gesetzes innovative Wege zur Finan-
zierung, Produktion und Distribution 
von Kinofi lmen erproben lassen. Z. B. 
mit integrierten Konzepten, in denen 
die bisherige Dreiteilung des Förder-
prozesses in Entwicklung, Produktion 
und Vertrieb aufgehoben wird. Oder mit 
Herausbringungsmodellen, die Filme 
sehr viel früher auf anderen Ausspiel-
wegen verfügbar machen. 

Das alles soll auf ein Marktsegment 
begrenzt sein, das den Kinos fi nanzi-
ell nicht wehtut. Zumal das Filmför-
derungsgesetz dem Dokumentarfi lm 
schon heute besondere Rahmenbedin-
gungen gewährt: Zur Ermittlung der 
wichtigen Referenzpunkte können auch 
Dokumentarfi lm-Besucher sogenannter 
»nichtgewerblicher« Vorführungen he-
rangezogen werden – ein Privileg, das 
unbedingt erhalten bleiben muss, weil 
Vorführungen außerhalb gewerblicher 
Kinos für die Auswertung dieser Filme 
immer wichtiger werden.

Die Zeit drängt. Während der vier-
jährigen Laufzeit des neuen FFG muss 
es gelingen, tragfähige Modelle für die 
Zukunft zu entwickeln. Es entscheidet 
darüber, ob der Dokumentarfi lm Be-
standteil unserer Film- und Kinokultur 
bleibt. Und ob unsere Kinolandschaft 
ihre Lebendigkeit und Vielfalt bewah-
ren kann.

Thomas Frickel ist Vor-
sitzender und Geschäfts-
führer der  Arbeitsge-
meinschaft Dokumen-
tarfi lm e.V. / AG DOK
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